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 Veröffentlicht am 28.11.2000

Norm

WRG §31

Rechtssatz

Ist die Entfernung eines ursprünglich gestohlenen, aber wieder aufgefundenen Fahrzeugs aus einem Gewässer nötig,

um Verunreinigung hintanzuhalten, so ist der Eigentümer dieses Fahrzeugs zum Ersatz der erforderlichen

Bergungskosten gemäß § 31 Abs 3 WRG verpflichtet.
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